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gem. § 9 BauGB i.V.m. BauNVO
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Hinweise

DIN-NORMEN FÜR LANDSCHAFTSPFLEGE 
UND LANDSCHAFTSBAU

Folgende DIN-Normen für Landschaftspflege und 
Landschaftsbau sind bei der Bauausführung u.a. zu 
beachten:
- DIN 18920: Schutz von Bäumen,   Pflanz- 

beständen und Vegetationsflächen bei Baumaß- 
nahmen

BODENDENKMÄLER Das Landesdenkmalamt weist auf die Anzeige- 
pflicht und das befristete Veränderungsverbot bei 
Bodenfunden gem. § 12 SDschG hin.

4. FLÄCHEN FÜR NEBENANLAGEN UND 
STELLPLÄTZE MIT IHREN ZUFAHRTEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

siehe Plan,

hier: Vorführplatz

Garagen sind innerhalb des Sondergebietes nur 
innerhalb des überbaubaren Flächen zulässig. 
Stellplätze und zugehörige Zufahrten sind im 
gesamten Sondergebiet innerhalb der überbaubaren 
Flächen sowie der hierfür festgesetzten Fläche 
zulässig.

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Kreisstadt Neunkirchen hat in seiner 
Sitzung am __.__.____ die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 124 
"Kirkeler Straße Ost" beschlossen (§ 2 Abs.1 
BauGB). 

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 05.01.2012 
durch Veröffentlichung im amtlichen 
Bekanntmachungsblatt der Kreisstadt Neunkirchen 
ortsüblich bekannt gemacht.

Neunkirchen, den

......................................
Der Oberbürgermeister

Satzungsbeschluss

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 124 
"Kirkeler Straße Ost" wurde in der öffentlichen 
Sitzung am __.__.____ vom Rat der Kreisstadt 
Neunkirchen als Satzung beschlossen. 

Die Begründung wurde gebilligt. (§ 10 Abs. 1 
BauGB)

Bekanntmachung

Der Beschluss des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans sowie die Stelle, bei der der Plan 
mit Begründung auf Dauer während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden 
kann und bei der über den Inhalt Auskunft zu 
erhalten ist, wurden am ___.___._____ im 
amtlichen Bekannt- machungsblatt der Kreisstadt 
Neunkirchen ortsüblich öffentlich bekannt gemacht.

Der vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 124 
"Kirkeler Straße Ost" ist damit in Kraft getreten.

Neunkirchen, den

          ......................................
Der Oberbürgermeister

Ausfertigung

Die Satzung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 124 "Kirkeler Straße Ost" wird 
hiermit ausgefertigt.

Neunkirchen, den

   ..........................................
Der Oberbürgermeister

Beteiligungsverfahren

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde 
vom __.__.____ bis __.__.____ durchgeführt (§ 3 
Abs. 1 BauGB).

Die von der Planung berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ frühzeitig von der 
Planung unterrichtet (§ 4 Abs.1 BauGB).

Der Rat der Kreisstadt Neunkirchen hat in seiner 
Sitzung am __.__.____ den Entwurf des 
Bebauungsplans mit Begründung beschlossen und 
zur Auslegung bestimmt.

Der Entwurf des Bebauungsplans hat mit der 
Begründung in der Zeit vom  __.__.____ bis 
einschließlich __.__.____ während der 
Dienststunden öffentlich ausgelegen (§ 3 Abs. 2 
BauGB). 

Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, 
welche Arten umweltbezogener  Informationen 
verfügbar sind, wurden mit dem Hinweis, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist 
abgegeben werden können und dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
unberücksichtigt bleiben und, dass ein Antrag nach § 
47 Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, 
soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können, am __.__.____ durch Veröffentlichung im 
Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Kreisstadt 
Neunkirchen ortsüblich bekannt gemacht.

 Digitale Katastergrundlagen werden auf Grundlage von analogen Katasterrahmenplänen und Inselkarten erstellt. 
 Demzufolge kann die Genauigkeit der digitalen Karte auch nur der Genauigkeit der zugrunde liegenden analogen Karte entsprechen! 
 (Quelle: LVGL); Digitale Kartengrundlage: Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung Saarland

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB und §§ 1 - 15 BauNVO)

Als Art der baulichen Nutzung wird im räumlichen 
Geltungsbereich des Bebauungsplans (siehe 
Planzeichnung) festgesetzt:

1.1.1 Zulässige Arten von Nutzungen 1. ein Fachmarkt für Pferdesportartikel mit einer 
Verkaufsfläche von max. 1.300 m², davon:

- Innenstadtrelevante Sortimente:

- Bücher / Bildträger (Fachbücher, DVDs, 
Videos, Pferdekalender) max. 10 m².

- Geschenkartikel (Reiterliche Geschenk- 
artikel) max. 10 m².

- Ausstattung für den Reiter [Reitbekleidung, 
Turnierbekleidung, Reithelme und -kappen, 
Reitschuhe und -stiefel, Reithandschuhe,  
Regenbekleidung, Reflexartikel, 
Reitgerten, Reitunterwäsche, Cross 
Country (Military), Sicherheitsartikel (z.B. 
Projektoren)] max. 110 m².

- Nicht innenstadtrelevante Sortimente:

- Ausstattung für das Pferd [Sättel, 
Steigbügel, Trensen, Zügel, Halfter, 
Führseile, Decken (Outdoor-, Paddock, 
Stall-, Übergangs-, Abschwitz, Ausreit-, 
Regen-, Fliegendecken), Gebisse, 
Pflegeartikel, Pflegeprodukte (u.a. 
Schampoo), Gamaschen, Hugflocken, 
Bandagen, Hufbeschlagzubehör, 
Futtermittel] max. 910 m².

- Stall, Weideprodukte und Transport 
(Zubehör, Schränke, Stalltafeln, Besen, 
Eimerhalter, Futtertröge, Weidezaungeräte, 
Anhängerzubehör) max. 160 m².

- Transport / Pferdeanhänger max. 100 m² 
(Freigelände)

- Kassenbereich max. 24 m².

2. die für den ordnungsgemäßen Betriebsablauf 
erforderliche Infrastruktur, die erforderlichen 
Stellplätze, Werbeanlagen, Werbepylonen, 
Lagerflächen und -räume, Sozialräume, 
Treppenhäuser, Flure, Passagen, Verwaltungs- 
räume und sonstige Nebenanlagen.

siehe Plan.1.1 Sonstiges Sondergebiet
Zweckbestimmung: Gebiet für 
Einkaufszentren und großflächige 
Handelsbetriebe 
(§ 11 Abs. 3 BauNVO) 3. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE

(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB und § 23 BauNVO)
siehe Plan.

Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO werden die überbaubaren 
Grundstücksflächen im vorliegenden Bebauungsplan 
durch die Festsetzung von Baugrenzen bestimmt, die 
dem Plan zu entnehmen sind.

2.2 Grundflächenzahl 
(§§ 16, 17 und 19 Abs. 1 BauNVO)

siehe Nutzungsschablone.

GRZ=0,8 im gesamten Sondergebiet.

2.1 Höhe baulicher Anlagen 
(§ 18 BauNVO)

siehe Planeinschrieb in der Nutzungsschablone.

hier: Gebäudehöhe

Im Sondergebiet wird eine maximale Gebäudehöhe 
von 9,50 m festgesetzt. Die Gebäudehöhe wird als 
oberste Dachbegrenzungskante definiert. Als 
unterer Bezugspunkt gilt die Oberkante der Kirkeler 
Straße gemessen in der Mitte der der Straße 
zugewandten Gebäudeseite senkrecht zur 
Straßenachse.
Für den Werbepylon gilt eine absolute Masthöhe 
von 24,0 m.
Von der Höhenbegrenzung ausgenommen sind alle 
nachgeordneten Anlagen, Betriebsvorrichtungen 
und technischen Aufbauten, die zur 
Aufrechterhaltung der Nutzungen erforderlich sind.

5. ANSCHLUSS ANDERER FLÄCHEN AN DIE 
VERKEHRSFLÄCHEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

siehe Plan,

hier: Ein- und Ausfahrtsbereich zum Kirkeler 
Straße.

9. RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH
(§ 9 Abs.7 BauGB)

Die genauen Grenzen des räumlichen 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind der 
Planzeichnung zu entnehmen.

P2 (Stellplatzbegrünung):
Alle Stellplätze sind intensiv zu begrünen. Für je 6 
Stellplätze ist ein hochstämmiger, heimischer 
Laubbaum zu pflanzen und zu unterhalten. Pro 
Stellplatzbaum ist eine offene oder mit einem 
dauerhaft luft- und wasserdurchlässigen Belag  
versehene Fläche von mind. 6 m² vorzusehen. Der 
durchwurzelbare Raum pro Baumstandort muss 
eine Grundfläche von mindestens 16 m² und eine 
Tiefe von mind. 80 cm aufweisen.

Pflanzliste für Stellplatz- / Straßenraumeingrünung:
(Sorten siehe Straßenbaumliste der 
Gartenamtsleiter)

Hochstämme:
- Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)
- Spitz-Ahorn (Acer platanoides)
- Feld-Ahorn (Acer campestre)
- Esche (Fraxinus excelsior)
- Eberesche (Sorbus aucuparia)
- Winter-Linde (Tilia cordata)
- Sommer-Linde (Tilia platyphyllos)

Sträucher:
- Hasel (Corylus avellana)
- Hecken-Rose (Rosa canina)
- Schlehe (Prunus spinosa)
- Weißdorn-Arten (Crataegus spec.) 

sowie alle der o.g. Sträucher.

Zur schnelleren Wirksamkeit der Ausgleichs- 
pflanzungen im Sinne einer besseren Einbindung 
des Planungsraumes in das Landschaftsbild 
werden folgende Mindest-Qualitätsstandarts an die 
Pflanzungen gestellt:

- Hochstämme: 3 xv.; StU 12-14cm
- Alleebäume: 3xv; StU 16 - 18 cm
- Sträucher: 2 xv.; H. 1,00 m

Erfolgte Anpflanzungen unterliegen der Bindung 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Nachrichtliche Übernahme
gem. § 9 Abs. 6 BauGB

SCHUTZABSTAND ZUR BUNDESAUTOBAHN Nach Bundesfernstraßengesetz (§ 9 "Bauliche 
Anlagen an Bundesfernstraßen") ist das Errichten 
von Hochbauten jeglicher Art in einer Entfernung 
bis zu 40 m längs von Bundesautobahnen nicht 
gestattet.

Im Übrigen bedürfen Baugenehmigungen oder 
nach anderern Vorschriften notwendige 
Genehmigungen der Zustimmung der obersten 
Landesstraßenbaubehörde, wenn bauliche Anlagen 
längs der Bundesautobahnen in einer Entfernung 
bis zu 100 Meter, gemessen vom äußeren Rand 
der befestigten Fahrbahn, errichtet, erheblich 
geändert oder anders genutzt werden sollen.

ART DER BAULICHEN NUTZUNG  
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB ; §§ 1-11 BauNVO)

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

SCHUTZ, PFLEGE, ENTWICKLUNG VON NATUR 
UND LANDSCHAFT
(§ 9 Abs.1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

SONSTIGE PLANZEICHEN

Baugrenze

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen im Sondergebiet (So), 
Privates Grün

Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen 
und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonst. Bepflanzungen im 
Sondergebiet (So), Privates Grün

Flächen für Nebenanlagen und Stellplätze

StellplätzeSt

SO

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Sonstiges Sondergebiet 
(§ 11 Abs. 3 BauNVO)
hier: Fachmarkt für Pferdesportartikel

Grundflächenzahl

Ein- bzw. Ausfahrtsbereich

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO)

GRZ 0,8
Gebäudehöhe, maximalGHmax

P1 Pflanzmaßnahme

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 
zu belastende Flächen

VERSORGUNGSANLAGEN, ABFALLENTSORGUNG 
UND ABWASSERBESEITIGUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB) 

Unterirdischer Kanal 

Gr-Fr-Ltr

Kreisstadt Neunkirchen

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 PlanzV 90) vom 18. 
Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt Geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 22.7.2011 (BGBl., I 
S.1509)

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz WHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31.Juli 2009 (BGBl. I S. 
2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 100 
sowie Artikel 4 Abs. 76 des Gesetzes vom 
07.08.2013 (BGBl. I S. 3154)

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 2 
Abs. 100 sowie Artikel 4 Abs. 76 des Gesetzes vom 
07.08.2013 (BGBl. I S. 3154)

Gesetz zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz 
BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Juli 
2013 (BGBl. I S. 1943)

Gesetz zum Schutz vor schädlichen 
Bodenveränderungen und zur Sanierung von 
Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz BBodSchG) 
vom 17. März 1998, zuletzt geändert durch Artikel 5 
Absatz 30 des Gesetzes zur Neuordnung des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts vom 24. 
Februar 2012 (BGBl. I S. 212)

Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) Vom 12. Juli 1999 (BGBl. I S. 1554), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 Absatz 31 des 
Gesetzes zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallrechts vom 24. Februar 2012 (BGBl. I    
S. 212)

Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im 
Saarland (Saarländisches Naturschutzgesetz SNG), 
Art. 1 des Gesetzes Nr. 1592 zur Neuordnung des 
Saarländischen Naturschutzrechts vom 05. April 
2006 (Amtsblatt des Saarlandes, S. 726), geändert 
durch Art. 3 i.V.m. Art. 5 des Gesetzes Nr. 1661 zur 
Einführung einer Strategischen Umweltprüfung und 
zur Umsetzung der SUP-Richtlinie im Saarland vom 
28. Oktober 2008 (Amtsblatt des Saarlandes 2009 
S. 3)

Saarländisches Wassergesetz (SWG), in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 2004 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 1994) zuletzt 
geändert durch das Gesetz zur Bereinigung des 
Landeswasserrechts vom 18. November 2010 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 2588)

Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDSchG), 
Artikel 1 des Gesetzes zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalrechts vom 19. Mai 2004 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 1498), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes Nr. 1688 
vom 17. Juni 2009 (Amtsblatt des Saarlandes        
S. 1374)

Landesbauordnung (LBO), Artikel 1 des Gesetzes 
Nr. 1544 zur Neuordnung des Saarländischen  
Bauordnungs- und Bauberufsrechts vom 18. 
Februar 2004 (Amtsblatt des Saarlandes S. 822), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 11. 
Dezember 2012 ( Amtsblatt des Saarlandes 
S.1554)

Saarländisches Nachbarrechtsgesetz vom 28. 
Februar 1973 (Amtsblatt des Saarlandes, S. 210), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 18. Februar 
2004 (Amtsblatt des Saarlandes S. 822)

Saarländisches Gesetz zur Ausführung des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes (SBodSchG)- 
Saarländisches Bodenschutzgesetz vom 20. März 
2002 (Amtsblatt des Saarlandes S. 990) zuletzt 
geändert durch Art.10 Abs.3 i.V.m. Art.14 des 
Gesetzes Nr.1632 zur Reform der saarländischen 
Verwaltungsstrukturen vom 21. November 2007 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 2393)

P3:
Im Bereich der Fläche P3 ist die hier vorhandene 
Baumhecke zu erhalten. Ein unbefestigter Weg zur 
Erschließung der angrenzenden 
landwirtschaftlichen Flächen ist hier zulässig.

6. FÜHRUNG VON OBER- UND 
UNTERIRDISCHEN 
VERSORGUNGSLEITUNGEN 
(§ 9 Abs.1 Nr. 13 BauGB)

Hier:

-  110-kV-Bahnstromleitung Nr. 453 Saarbrücken - 
Kaiserslautern der DB Energie GmbH.

-  Städtische Kanäle: Schmutzwasser DN 300 mm 
und Regenwassser DN 700 mm.

- Bei Planungen von Gebäuden, Wegen, Straßen, 
Entwässerungen und dgl. Im Bereich des 
Schutzstreifens muss die DB Energie unter 
Beigaben genauer Lage- und Höhenpläne 
(Profilpläne) beteiligt werden. Die Höhenangaben 
sind darin auf Meter über NN zu beziehen. Es sind 
die Sicherheitsabstände gem. DIN VDE 0210 (3 m 
bei Dachneigung >30° und 5 m bei Dachneigung >= 
300) einzuhalten. Die Uberprüfung der 
Sicherheitsabstände erfolgt durch die DB Energie.

- Aufschüttungen, Abtragungen oder sonstige 
Maßnahmen, die das Erdniveau erhöhen, dürfen 
innerhalb des Schutzstreifens nur nach Prüfung 
(vorgeschriebene Sicherheitsabstände nach DIN 
VDE 0210 und 0105) und mit Zustimmung der DB 
Energie vorgenommen werden. Dies gilt auch für 
die Dauer von Baumaßnahmen. Die 
Standsicherheit der Maste muss gewahrt bleiben. In 
einem im Einzelfall festzulegenden Radius, von 
Mastmitte aus gesehen, dürfen keine Abtragungen 
bzw. Aufschüttungen von Erdreich durchgeführt 
werden.

- Die Zufahrt zu den Maststandorten der 
Bahnstromleitung mit LKW muss jederzeit 
gewährleistet sein. Es muss damit gerechnet 
werden, dass die Leiterseile für Instandhaltungs- 
und Umbauarbeiten abgelassen werden müssen. 
Die Begehbarkeit des Schutzstreifens für 
Instandhaltungsarbeiten an der Bahnstromleitung 
muss jederzeit gewährleistet sein.

FREILEITUNG DER DB ENERGIE GMBH

Die von der Planung berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Auslegung 
benachrichtigt (§ 3 Abs. 2 BauGB).

Der Rat der Kreisstadt Neunkirchen hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am __.__.____ die 
abgegebenen Stellungnahmen aus der Beteiligung 
der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange geprüft. 

Das Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen 
vorgebracht haben, mit Schreiben vom __.__.____ 
mitgeteilt (§ 4 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

Bund:

Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert durch Art. 9 
des Gesetzes zur Neuregelung des Wasserrechts 
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) 
zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
11.6.2013 (BGBl. I. S. 1548)

Verordnung über die bauliche Nutzung der 
Grundstücke (Baunutzungsverordnung BauNVO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 
1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert durch Art. 2 
des Gesetzes vom 11.6.2013 (BGBl. I. S. 1548)

Land:

Saarländisches Landesplanungsgesetz (SLPG), 
Gesetz Nr. 1502 vom 18. November 2010 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 2599)

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 682), zuletzt geändert 
durch Art. 3 i.V.m. Art. 4 des Gesetzes Nr.1673 zur 
Einführung der elektronischen Form für das 
Amtsblatt des Saarlandes vom 11. Februar 2009 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 1215)

7. GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHT 
(§ 9 Abs.1 Nr. 21 BauGB)

Hier: siehe Plan

Zugunsten des Abwasserwerkes der Kreisstadt 
Neunkirchen.

8. FLÄCHEN FÜR DAS ANPFLANZEN UND ZUM 
ERHALT VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND 
SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN SOWIE 
FLÄCHEN FÜR DIE ERHALTUNG VON 
BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

P1:
Die Fläche P1 (siehe Planzeichnung) ist zu einer 
dichten Strauchfläche zu entwickeln. Hierfür sind 
Pflanzungen standortgerechter Gehölze gemäß 
Pflanzliste im Raster 1,5 x 1,5 m vorzunehmen.
Innerhalb der Fläche P1 ist die entlang der Kirkeler 
Straße vorhandene Baumreihe aus Spitzahornen 
zu erhalten.

Hochstämme:
- Berg-Ulme (Ulmus glabra)
- Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)
- Spitz-Ahorn (Acer platanoides)
- Winter-Linde (Tilia cordata)
- Stiel-Eiche (Quercus robur)

Sträucher:
- Sal-Weide (Salix caprea)
- Wolliger Schneeball (Viburnum lantana)
- Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
- Trauben-Holunder (Sambucus racemosa)
- Hartriegel (Cornus alba)
- Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)
- Faulbaum (Rhamnus frangula)
- Gemeines Pfaffenhütchen

(Euonymus europaeus)
- Eberesche (Sorbus aucuparia)

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 - 21 
BauNVO)

Das Maß der baulichen Nutzung wird im räumlichen 
Geltungsbereich des Bebauungsplans bestimmt 
durch die Festsetzung von:

Das Planungsgebiet ist Teil des festgesetzten 
Wasserschutzgebietes C25 "Hirschberg und 
Kasbruchtal", das mit Verordnung vom 27.03.1986 
geschützt ist. 

Die in der Wasserschutzgebietsverordnung 
festgelegten Verbote und genehmigungspflichtigen 
Handlungen sind in der Bebauungsplanumsetzung 
zu beachten.

WASSERSCHUTZGEBIET

RODUNGSARBEITEN Bei Rodungsarbeiten sind die Vorgaben des § 39 
Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG zu beachten. Es ist 
verboten Bäume, die außerhalb des Waldes, von 
Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten 
Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, 
Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. 
März bis zum 30. September abzuschneiden oder 
auf den Stock zu setzen.

VERKEHRSERSCHLIESSUNG Für die Zufahrtssituation (Anschluss an die L. I. O. 
113) ist dem LfS rechtzeitig vor Baubeginn ein 
verkehrs- und sicherheitstechnischer Nachweis 
vorzulegen.
 
Die Verkehrssicherheit und -leichtigkeit darf durch 
den Werbepylon nicht beeinträchtigt werden 
(Ablenkung, Blendwirkung). 
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